Checkliste für Kaufverträge

1. Verkäufer
(Vornamen, Name, Geburtsname, Geburtsdatum, Beruf, Anschrift, Familienstand, Telefon, Staatsangehörigkeit und Steuer- bzw. Wirtschaftsidentifikationsnummer)







2. Käufer
(Vornamen, Name, Geburtsname, Geburtsdatum, Beruf, Anschrift, Familienstand, Telefon, Staatsangehörigkeit und Steuer- bzw. Wirtschaftsidentifikationsnummer)







3. Kaufobjekt

Grundbuchamt:








Band:



Heft:



Blatt: 





Straße:







Flurstück-Nr.:




Eigentümer:


(Beschrieb: Flst.-Nr., Nutzungsart, Größe; bei Eigentumswohnungen Miteigentumsanteil und Nummer der Wohnung); zum Termin ist entweder eine Grundbuchabschrift mitzubringen oder bei Objekten, die im Zuständigkeitsbereich des Grundbuchamts Heidelberg liegen, sind uns die Grundbuchstellen nach Band/Heft oder Blatt rechtzeitig anzugeben (siehe Grundbuchämter).




4. Belastung des Kaufobjekts nach dem Grundbuch
(Hier sind die eingetragenen Belastungen zu verzeichnen, die entweder vom Käufer zu dulden oder vom Verkäufer zu löschen sind, was zu vermerken ist. Anzugeben sind bei Grundpfandrechten die Ablösesalden, also die noch offenen Darlehensbeträge.)









5. Kaufpreis


6. Fälligkeit des Kaufpreises
(Wann ist der Kaufpreis zu zahlen, eventuell in welchen Raten? Zahlung kann frühestens nach Eintragung der Auflassungsvormerkung im Grundbuch und Vorliegen aller erforderlichen Genehmigungen und Sicherung der Lastenfreistellung erfolgen.)




7. Kaufpreiserbringung
(Woher kommt der Kaufpreis, wie viel Eigenkapital, Darlehen in welcher Höhe?)




8. Bankverbindung des Verkäufers
(Bitte geben Sie die Bankverbindung - Kreditinstitut, Bankleitzahl und Kontonummer - des Verkäufers an, auf die der Kaufpreis oder der aus der Treuhandabwicklung verbleibende Restkaufpreis zu überweisen ist. Wird der Kaufpreis auf mehrere Verkäufer verteilt, so geben Sie bitte jede Bankverbindung und den entsprechenden Teilbetrag an.)




9. Finanzierungsgrundpfandrechte
(Wenn der Käufer den Kaufpreis finanziert, muss der Verkäufer als derzeitiger Eigentümer die erforderlichen Grundpfandrechte zur Eintragung bewilligen. Dies kann er tun, weil ihm im Vertrag die Auszahlungsansprüche gegen die Finanzierungsinstitute abgetreten werden und klargestellt wird, dass die Grundpfandrechte zunächst nur der Sicherung der Kaufpreisfinanzierung dienen. Der Käufer sollte zur Erleichterung der Abwicklung die bei den Banken und sonstigen Geldinstituten erhältlichen Grundpfandrechtsbestellungsformulare zum Kaufvertragstermin mitbringen.)





10. Treuhänder
(Wenn das Kaufobjekt noch mit Schulden des Verkäufers belastet ist und diese abgelöst werden müssen, benötigen Sie einen Treuhänder. Treuhänder kann der beurkundende Notar oder eine Bank sein. Wollen Sie, dass eine Bank die treuhändische Abwicklung übernimmt, müssen Sie vor der Beurkundung deren Bereitschaft zur Übernahme einholen. Banken sind nicht zur Treuhänderschaft verpflichtet und viele Banken übernehmen diese Aufgaben nicht bzw. nicht mehr. Beim Notar kostet die treuhändische Abwicklung eine besondere Gebühr. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem Kaufpreis und den einzelnen erforderlichen Überweisungen. Über die voraussichtliche Höhe der Gebühr kann der jeweilige Geschäftsstellenbeamte der Abteilung, bei der Sie einen Termin haben, Auskunft geben. Ob und welche Gebühr die Bank erhebt, sollte bei dieser erfragt werden.)






11. Besitzübergang
(Wann sollen Besitz, Nutzen, Lasten und die Gefahr der unverschuldeten Verschlechterung auf den Käufer übergehen?)



12. Erschließungskosten
(Bitte geben Sie hier an, ob die Anlieger- und Erschließungsbeiträge bei der zuständigen Gemeinde endgültig abgerechnet und bezahlt sind. Dies kann bei der Gemeinde erfragt werden. Der Käufer sollte zur eigenen Absicherung auf dieser Abfrage bestehen. Der Verkäufer sollte die Abfrage durchführen, um nicht seinerseits eine fehlerhafte und eventuell haftungsbegründende Auskunft zu geben.)





13. Nur bei der Veräußerung von Wohnungseigentum: Wer ist der Verwalter?
(Name, Anschrift. Der Verkauf von Wohnungseigentum bedarf regelmäßig der Zustimmung des Verwalters, die in der Regel der Notar einholt. Ist der Verwalter in der Verwalterkartei beim Grundbuchamt eingetragen und ist seine ordnungsgemäße Bestellung (notariell beglaubigt) beim Grundbuchamt nachgewiesen? Welche weiteren Genehmigungen und Erklärungen noch erforderlich sind, erfahren Sie im Termin)





14. Besteht ein Mietverhältnis?
(Ja/Nein. Wenn ja an welcher Wohnung? Kraft Gesetzes tritt der Käufer in bestehende Mietverhältnisse ein.)




15. Kosten, Grunderwerbsteuer
(Die Löschungskosten trägt regelmäßig der Verkäufer, alle anderen Kosten und die Grunderwerbsteuer der Käufer.)




16. Sonstige Abwicklung
(Der Vertrag wird vom Notar so gestaltet, dass keine Partei ein Risiko eingeht. Der Käufer hat regelmäßig erst zu zahlen, wenn für ihn im Grundbuch eine Auflassungsvormerkung eingetragen ist. Der Verkäufer gibt sein Eigentum regelmäßig erst ab, wenn der Kaufpreis bezahlt ist.)





17. Besondere Abreden
(Vermerken Sie hier besondere Abreden, etwa über mitverkauftes Inventar, für das Sie eine Liste mitbringen müssen, oder über die Abrechnung des Heizölvorrats, oder über entgeltliche Nutzungsrechte des Verkäufers über den Besitzübergang hinaus).




18. Informationen zur Energieeinsparverordnung und zum Energieausweis finden Sie z.B. unter http://www.bmvbs.de/DE/BauenUndWohnen/EnergieeffizienteGebaeude/Energieeinsparverordnung/energieeinsparverordnung_node
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